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Grundwasserfassungen Geem
~
s (GWR h 23-1) 

und Quellfassung Tobel (GWR h 1071). 
Erneuerung der Grundwasserschutzzonen. 

Gemeinde 	PföfOkon 
Betroffene 

Massgebende 
Unterlagen 

Ergänzende 
Unterlagen 

Gemeinderat Pföffihon'  Hochstrasse 1, 8330 Pföffikon 
Gemeindewerke PfäfOkon, Schanzweg 2, 8330 PfäfDkon 
- 	Schutzzonenplan (Nr. 414.111.0012) Grundwasserfassungen Geemis und Quellfas- 

sung Tobel vom 29. März 2017 
Schutzzonenreglement Grundwasserfassungen Geemis (GWR h 23-1) und Quellfas- 
sung Tobel (GWR h 1071) vom 29. März 2017 
Festsetzungsbeschluss Gemeinderat Pfäffikon vom 19. September 2O17 
Hydrogeologischer Bericht (Nr. 2017.4251) x{]ue||fmooung Tobe|. GVVR h 1071 und 
Grundwasserfassungen Geemis 1 und 11, GWR h 23-1 — Uberprüfung und Aktualisie-
rung der Grundwasserschutzzonen», Dr. L. Wyssling AG, Pfaffhausen, vom 10. Feb-
ruar 2017 
Ergänzungsbericht zum hydrogeologischen 8ohutzzononbohcht Dr. L.VVyoo|inQAG, 
pfoffhouoen. vom 2B. März 2O17 

Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 26. September 2017 reichten die Gemeindewerke Pfäffikon die erneu-
erten GohutzaonenoktonderGnundvvmeeerfesaungenGmernia/Grundvvoeoenechth23-1\ 
und der Quellfassung Tobel (Grundwasserrecht h 1071) zur Genehmigung ein. 

Erwägungen 
Mit Verfügungen der Baudirektion Nc{711985 und Nr. 213/1995 wurden die Gmndwas- 
narschutzzononumdioQueUfansunQTobm|unddie GrundvmaenmrhaoeungenGeemimQa-
nehnniot.Die Grundvvooaarachutzzonen wurden nun überprüft und den heute gültigen 
Bestimmungen angepasst. |m Auftrag der Gemeindewerke Pfäffikon erarbeitete die 
Dr. L. Wyssling AG, Pfaffhausen, im hydrogeologischen Bericht (Nr. 2017.4251) vom 
10. Februar 2017 und dem Ergänzungsbericht vom 29. März 2017 die neuen Schutzzo-
nenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft nahm am 9. März und 
25. April 2017 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung. 

Mit Beschluss vom 19. September 2D17 hob der Gemeinderat PföfOkmn die alten Festset-
zungsbeschlüsse vonl1.0eotennber1g81 und 18. Oktober 1994 auf, setzte die überar-
beiteten Grundwasserschutzzonen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonen-
reglement. 
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Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenreg-
lement sind der Schutz und die Erhaltung der Trinkwasserfassungen Geemis und Tobel 
gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss § 35 des Ein-
führungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 (EG GSchG) steht 
demnach nichts entgegen. 

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (KÖREBV) vom 27. Juni 2012 sind die Festsetzung und die Ge-
nehmigung der Schutzzonen nach Inkrafttreten im ÖREB-Kataster nachzuführen. Mit der 
Einführung des ÖREB ist eine Anmerkung der überarbeiteten Grundwasserschutzzonen 
im Grundbuch hinfällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung der aufgehobenen Grund-
wasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG GSchG ist im Grundbuch löschen zu lassen. 

Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt 
der Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Gemeinderat hat dem Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft sowie allen betroffenen Grundeigentümer umgehend die 
Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle be-
troffenen Grundeigentümer umgehend schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Da-
tum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzzonenreglements dem Gemeinderat Pfäffikon. 

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft verfügt: 

I. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 87/1985 erfolgte Genehmigung der Grund-
wasserschutzzonen um die Quellfassung Tobel (GWR h 1071) wird aufgehoben. Die 
mit gleicher Verfügung erfolgte Genehmigung der Grundwasserschutzzonen um die 
Quellfassungen Ruetschberg und Hermatswil wurden bereits mit Verfügungen 
Nr. 213/1995 und Nr. 659/2015 aufgehoben. 

II. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 21371995 erfolgte Genehmigung der Schutz-
zonen um die Grundwasserfassungen Geemis (GWR h 23-1) wird aufgehoben. 

III. Die mit Beschluss des Gemeinderates Pfäffikon vom 19. September 2017 festgesetz-
ten, überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Grundwasserfassungen 
Geemis (GWR h 23-1) und die Quellfassung Tobel (GWR h 1071) und das entspre-
chende Schutzzonenreglement werden genehmigt. 

IV. Der Gemeinderat Pfäffikon wird eingeladen, die Genehmigung der überarbeiteten 
Grundwasserschutzzonen um die Trinkwasserfassungen Geemis und Tobel zusam-
men mit seinem Festsetzungsbeschluss im Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgen-
dem Text öffentlich bekannt zu machen. 
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„Genehmigung revidierte Grundwasserschutzzonen Pumpwerk Geemis (GWR h 
23-1) und Quellfassung Tobel (Grundwasserrecht h 1071» 
Pfäffikon. Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 
und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt für Ab- 
fall, Wasser, Energie und Luft mit Verfügung vom 	 die mit Beschluss des 
Gemeinderates Pfäffikon vom 19. September 2017 festgesetzten, überarbeiteten 
Grundwasserschutzzonen um die Grundwasserfassungen Geemis und die Quellfas-
sung Tobel sowie das entsprechende Reglement neu genehmigt. 

Gegen diese Verfügungen kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. 
Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 
Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten 
hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten können vom 
	bis 	auf der Gemeinderatskanzlei Pfäffikon, Hochstrasse 1, 
8330 Pfäffikon, eingesehen werden." 

V. Der Gemeinderat Pfäffikon wird eingeladen, die vorliegende Verfügung sowie die 
massgebenden Unterlagen (gemäss Seite 1) den betroffenen Grundeigentümern 
eingeschrieben zuzustellen sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen 
während der Rekursfrist auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht aufzulegen. 

VI. Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Ein-
tritt der Rechtskraft der Genehmigung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
in Kraft. 

VII. Der Gemeinderat Pfäffikon wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dem Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmi-
gungsverfügung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer umgehend 
schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) 
zu orientieren. 

VIII. Der Gemeinderat Pfäffikon wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dieser Ver-
fügung die Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den 
betreffenden Grundstücken löschen zu lassen. 

IX. Die Ingesa Oberland AG, Wetzikon, wird als katasterführende Stelle eingeladen, 
nach Eintritt der Rechtskraft die Grundwasserschutzzonen im ÖREB-Kataster nach-
zuführen und den Vollzug dem Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 14, 
Postfach, 8090 Zürich, zu melden. 

X. Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter oder 
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die ent-
sprechenden Nutzungsbeschränkungen in den Schutzzonen zu informieren. 
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Gebühren 
X|. Für diese Verfügung werden die nachfolgenden Gebühren festgesetzt und mit sepa-

rater Rechnung erhoben. Rechnungsadresse: Gemeindewerke Pfäffikon, Schanzweg 
2,8330Pföffihon 

Staatsgebühr : 	Fr. 	840.00 (Konto 104181 /85284.O1.00O) 
Fr. 	96.00  (Konto 104181 /852M4]O1.00O) 

Total Fr. 744.00 

Rechtsmittelbelehrung  
Xii Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, 

beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs 
erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende,  Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist 
beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit 
möglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kos-
tenpflichtig; die Kosten hat die |nnVerfahren unterliegende Partei zu tragen. 

Mitteilung 
XIU. Mitteilung an 

Gemeinderat Pfäffikon. Hochstrasse 1.8330 Pfäffikon (für sich sowie zuHanden aller 
Grundeigentümer), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen  
- ergänzende Unterlagen  

Gemeindewerke pföfDkmn'  Schanzweg 2'  8330 Pfäf#kmn. Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel) 

|ngmeo Oberland AG, 	 22.8620VVetzkon. 	: 
- massgebende Unterlagen  

Kantonales Labor, Fehnenatnaaae 32. Postfach, 0032Zürich, 	: 
- massgebende Unterlagen 

Baudirektion, Generalsekretariat, Finanzen + Contn»|ing 

Hanspeter Gehring 
S1v./\bhai|ungaleiter/ 
Sektionsleiter 

~~ ~~~~ ~~~~ ~ w* =~,^ ~~vv 

Inkrafttreten 

Datum:2 0, Dez. 2017 



 

Amtsblatt 	 
des Kantons Zürich  

Nr. 45, Frede 10. November 2017 Meichingsnurnmer: 00217185 

  

 

Andere gesetzliche Publikationen 
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Gesehmigeng seiddiele Gsmsdwassesschitaseen Punmvsedi Geoeis 
(GWR h 23-1) sied 
Quellfassung iahe (GWR h 1071) 
Piliflikon ZK Das kantonale Amt für Abfall, Weser, Energie und Luft hat mit Be-
szhluss Nr. 0727 vom 26.10.2017 gestützt auf Art 20 des Bundesgesetze über den 
Schutz der Gewässer und § 35 des Einführungsgesetzes mm Gewisserschutzgesetz 
entschieden: 

Die mit Beschluss des Genleindereer Pflehm vom 19. September 2017 festge-
setzten, überarbeiteten Grundwasserschutmmen und das endrechende Regle-
ment um die Grundopasserfassungen Geernis und die Quellfassung Tobel werden 
neu genehmigt 

Die Akten können vom 10. November bis 10. Dezember 2017 bei den Gemeinde-
werken, Schanzweg 2, 9330 Pfaffficon ZH, eingesehen werden. 

Gegen diese Verfügungen kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 9390 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzuredende Reinnsschrift muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizu-
legen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich 
beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kosten-
pflicht4 die Kasten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

Gemeindewerke Pfäffikon ZH 
Werkkommission 
00217185 

Rechtskraftbescheinigung 
Gegen diesen Beschluss ist bis her, 
beim Baurekursgericht kein Rechn 
mittel eingelegt worden. 
Zürich, -2./z. 2.,,c} Baurekursgericht 

des Kantons Ute,.  
Die Kenzlec 
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